
Kreis Ostholstein – Der Landrat-, Lübecker Straße 41, 23701 Eutin, Tel. 04521-788-0  

    Liebe Eltern, 
 
die Fachdienste Sicherheit und Ordnung und Soziale Dienste möchten Sie über die 
rechtlichen Möglichkeiten einer Erziehungsbeauftragung nach dem 

Jugendschutzgesetz informieren. In Begleitung einer erziehungsbeauftragten 
Person kann ihr/e Tochter/ Sohn an von Ihnen bestimmten Veranstaltungen teilnehmen. 
Gehen Sie aber bitte besonders verantwortungsvoll vor und beachten die 
nachstehenden Hinweise:  

 
Dies betrifft: 
 

� Den Besuch von Tanzveranstaltungen (Discotheken) für Jugendliche ab 16 
Jahren nach 24.00 Uhr und für Jugendliche unter 16 Jahren prinzipiell 

 
� Den Besuch von Gaststätten oder Kino für Jugendliche unter 16 Jahren 

 
 
Folgendes sollten Sie als Eltern aber bitte bedenken ! : 
 

� Die erziehungsbeauftragte Person muss über 18 Jahre alt und sollte Ihnen 
persönlich bekannt sein.   

 
� Sie sollte Ihr Vertrauen genießen 

 
� Sprechen Sie über die Gefahren des Alkohol- und Drogengenusses sowie des 

Rauchverbots in der Öffentlichkeit 
 

� Wie kommt Ihr/e Tochter/Sohn sicher nach Hause 
 

� Übertragen Sie die Erziehungsbeauftragung nur im konkreten Einzelfall  
( keine Blankovollmachten) 

 
Prinzipiell gilt: Sie tragen weiterhin die volle Verantwortung für Ihr Kind, auch hinsichtlich 
der Aufsichtspflicht und haftungsrechtlicher Regelungen, wenn Sie eine /n 
Erziehungsbeauftragten benennen!  

 
Für Rückfragen oder Auskünfte zum Thema Jugendschutz stehen Ihnen der 
Jugendschutzbeauftragte des Kreises Ostholstein – Herr Frithjof Lörchner  (04521-788-
471) - Fachdienst Soziale Dienste -  sowie auch Herr  Detlef Wohlert (04521-788-325) -  
Fachdienst Sicherheit und Ordnung -  zur Verfügung. 

 
 

Erziehungsbeauftragung gemäß § 1 und § 2 Jugendschutzgesetz 
 
Frau/Herrn: ....................................................... 
 
Adresse: 
....................................................................................................... 
 
erteile ich hiermit den Auftrag, mein Kind 
 
Name: ................................................................ 
 
Alter:                        Jahre 
 
am                            in die Diskothek (Name, Ort) 
................................................ 
 
als erziehungsbeauftragte Person gemäß Jugendschutzgesetz 
zu begleiten. 
 
Personensorgeberechtigte: 
............................................................................ 
 
Adresse: 
......................................................................................................... 
 
Personalausweisnummer: 
.............................................................................. 
 
Telefonnummer unter der ich in der Zeit der Beauftragung 
erreichbar bin, gegebenenfalls Handynummer: .............................. 
 
 
________________________________________________ 
Unterschrift der Personensorgeberechtigten oder des Personensorgeberechtigten 

 
Hiermit versichere ich, dass ich den Erziehungsauftrag übernehme. 
 
___________________________________________ 
Unterschrift der Erziehungsbeauftragten oder des Erziehungsbeauftragten 


